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Einkommensteuergesetz 1988 und Investmentfondsgesetz 2011 
 

 

Alle Experten, die zum Thema „Zukunftsvorsorge neu“ geladen waren, haben übereinstim-

mend erklärt, dass eine Kapitalgarantie logisch nicht mit Mindestaktienquoten zusammen-

passt. Das führt geradezu zwangsläufig zu dem Zustand, in dem sich zahlreiche Vorsorge-

verträge heute befinden: Sie bringen den Konsumenten keinen Ertrag und die Betroffenen 

wollen nur mehr eines - flüchten. Durch die Absenkung der Mindestaktienquoten wird das 

Problem etwas entschärft, aber nicht beseitigt. Die Bundesarbeitskammer fordert deshalb 

die Abschaffung der Mindestaktienquoten. Es ist den Konsumenten nicht zumutbar, wenn in 

einem fallenden Markt Aktien nachgekauft werden müssen, obwohl der Fondsmanager das 

nicht für richtig hält. 

Es zeigt sich, dass viele Konsumenten bei Produkten, bei denen das Kapital erst in ferner 

Zukunft ausbezahlt wird, der Geldillusion unterliegen und diese Illusion wird von manchen 

Verkäufern auch noch geschürt. Es sollten deshalb verbindlich dem Konsumenten Planrech-

nungen unter verschieden Verzinsungsszenarien vorgelegt werden. Diese Szenarien sollten 

auch das schlechteste Ergebnis – die Nullverzinsung enthalten. Sodann sollte das Ergebnis 

– die Rente oder der Kapitalbetrag – mit der Inflationsrate abdiskontiert werden, damit der 

Effekt der Geldillusion vermieden werden kann. Damit kann der Konsument erkennen, dass 

er im Falle der Nullverzinsung erhebliche reale Verluste erleidet.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Rudi Kaske       Günther Chaloupek 

Präsident       iV des Direktors 

F.d.R.d.A.       F.d.R.d.A.  
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